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Zitat von Susannea

Und wie gesagt, die Regelung war klar, der Schulleiter sah das anders und wenn den
Recht nicht interessiert, dann hilft auch kein Rechtsweg,

Meist hilft es, das Ganze zu verschriftlichen: Brief an Schulleitung mit Aufforderung, schriftlich
darzulegen, aufgrund welcher Rechtsauffassung das Attest nicht anerkannt wird. Manch einer
rudert eilig zurück, wenn er etwas verschriftlichen muss und beim Verschriftlichen merkt, dass
er keine Rechtsgrundlage hat.
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